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Entschließung
zur "neuen Medienordnung"

Bund und Länder beraten gegenwärtig über die Grundzüge einer neuen Medienordnung. Zu
den dabei zu beachtenden verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen gehören neben den
Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern auch die Grundrechte auf Schutz der Pri-
vatsphäre und der personenbezogenen Daten, Meinungsfreiheit und Vertraulichkeit der
Kommunikation. Diese Rechte müssen in einer neuen Medienordnung durchgängig gewähr-
leistet bleiben.

Angesichts der technischen Entwicklung und der Konvergenz der Medien darf der Grad der
Vertraulichkeit nicht mehr allein davon abhängig sein, ob ein Kommunikationsvorgang der
Telekommunikation, den Tele- oder den Mediendiensten zugeordnet wird. Vielmehr muss für
alle Formen der Kommunikation und der Mediennutzung ein angemessen hoher Schutz ge-
währleistet werden.

Aus diesem Grund fordert die Konferenz, das Fernmeldegeheimnis nach Art. 10 GG zu einem
allgemeinen Kommunikations- und Mediennutzungsgeheimnis weiter zu entwickeln und ein-
fachgesetzlich abzusichern.

Die Konferenz tritt in diesem Zusammenhang dafür ein, die einschlägigen Rechtsvorschriften
inhaltlich stärker einander anzugleichen, klarer zu strukturieren und für Nutzende und Anbie-
tende verständlicher zu gestalten.


